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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1976

Norm

ZPO §411 Ca

ZPO §411 Abs1 G

ZPO §467 Cbl

ZPO §502 G

Rechtssatz

Fehlen in der Berufung Anfechtungserklärung und Berufungsantrag in bezug auf die Anfechtung des

Feststellungserkenntnisses völlig, können diese fehlenden Rechtsmittelerklärungen nicht durch die bloße Anfechtung

der Verschuldensaufteilung in den Rechtsmittelgründen ergänzt und auf die Anfechtung des

Feststellungserkenntnisses ausgedehnt werden.
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